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16. Exzellenz- und Strukturbudget - Fortführung nicht emp-
fehlenswert 
 

Das Exzellenz- und Strukturbudget ist seit 2011 Teil der Hoch-
schulfinanzierung in Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2019 sind 
hieraus 136 Vorhaben der Hochschulen mit 48 Mio. € gefördert 
worden. 
 
Bei der Verteilung der Mittel des Exzellenz- und Strukturbudgets 
auf die einzelnen Hochschulen fällt auf: Diese weicht nur gering-
fügig von der Verteilung der Grundhaushaltsmittel ab. Ange-
sichts der geringen Steuerungswirkung dieser Förderung ist der 
damit verbundene Verwaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch. 
Der LRH empfiehlt, das Exzellenz- und Strukturbudget abzu-
schaffen und die Mittel von vornherein auf die Grundhaushalte 
der Hochschulen zu verteilen. 
 
In der Förderpraxis hat sich das Wissenschaftsministerium an 
einer Vielzahl hochschulpolitischer Einzelziele orientiert. Eine 
klare Zielsetzung ist bei dieser Förderung nicht zu erkennen. Be-
stehende Vorgaben des Hochschulpakts sind nicht hinreichend 
beachtet worden. Nur ein Teil der geförderten Maßnahmen dient 
erkennbar der Profil- und Schwerpunktbildung an den Hoch-
schulen. Bei einem Viertel der Fördervorhaben lag die Höhe der 
Förderung unter 100.000 €: Mit der Förderung von kleinen und 
kleinsten Projekten können keine signifikanten Wirkungen erzielt 
werden. 
 
Sofern das Exzellenz- und Strukturbudget zu einem strategi-
schen Instrument des Landes weiterentwickelt werden soll, ist zu 
beachten: Die wesentlichen Weichenstellungen in der Hoch-
schulpolitik sollte der Landtag treffen. 
 

16.1 Das Exzellenz- und Strukturbudget - „Baustein“ der Hochschulfinan-
zierung mit unklarer Zielsetzung 
 
Seit dem Hochschulvertrag für die Jahre 2009 bis 2013 ist das Exzellenz- 
und Strukturbudget (ESB) Bestandteil der Hochschulfinanzierung. Aus 
diesem Budget stellt das Land den Hochschulen zusätzliche Mittel für be-
sondere Vorhaben zur Verfügung. Für die Jahre 2011 bis 2019 waren mit 
den Hochschulen für diesen Zweck jeweils ca. 5 Mio. € vereinbart. In die-
sem Zeitraum sind für insgesamt 136 Vorhaben 48 Mio. € an die Hoch-
schulen ausgezahlt worden. Zuständig ist das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (Wissenschaftsministerium). 
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Der LRH hat die Ausgaben aus dem ESB geprüft. Er hat dabei sowohl die 
Auswahl der Vorhaben als auch - im Rahmen einer Stichprobe - einzelne 
Förderverfahren geprüft. Wichtig war die Frage, inwieweit die mit der För-
derung beabsichtigten Ziele erreicht worden sind. Hierzu ist festzustellen: 
Bereits diese Ziele sind nicht hinreichend konkret. 
 
Ursprünglich sollten die Mittel des ESB dazu dienen, die Hochschulen des 
Landes im Wettbewerb um Mittel des Bundes (Exzellenzinitiative, Struk-
turprogramme für Fachhochschulen) zu unterstützen.1 Diese Zweckbin-
dung hat das Wissenschaftsministerium in seiner Förderpraxis allerdings 
von vornherein nicht stringent beachtet. Ohne erkennbare Auswahlkrite-
rien ist zunächst eine Vielzahl großer und kleiner Maßnahmen an den 
Hochschulen gefördert worden. 
 
Seit 2014 enthält der Hochschulvertrag gewisse Festlegungen. Das ESB 
soll der Profil- und Schwerpunktbildung der Hochschulen dienen. „Strate-
gische Strukturförderungen und innovative Projekte, insbesondere der 
Forschung“ sollten aus diesem „Topf“ gefördert werden. 
 
Diese - immer noch wenig aussagekräftigen - Zielsetzungen des ESB ha-
ben allerdings nur zum Teil Eingang in die Förderpraxis gefunden. Ein 
Leitfaden des Wissenschaftsministeriums enthält für das ESB eine Aufzäh-
lung verschiedenster hochschulpolitischer Einzelziele:  
• Verbesserung der Qualität in der Lehre, 
• Förderung von Forschungsschwerpunkten (einschließlich Infrastruktur), 
• Gleichstellung von Frauen und Männern in der Hochschule, 
• Erarbeitung von Konzepten für neue Studiengänge bzw. Anpassung 

bestehender Studiengänge in der Lehrerbildung, 
• Erarbeitung von Konzepten für die Akademisierung der Gesundheitsbe-

rufe, 
• Pilotvorhaben des Hochschulmanagements sowie Förderung von Ver-

waltungskooperationen, 
• Förderung von Konzepten für die internationale Zusammenarbeit von 

Hochschulen, 
• Förderung von Informationsveranstaltungen/Schulungsmaßnahmen zur 

Umsetzung von Forschungsprogrammen und 
• Soziale Projekte zur Vielfalt potenzieller Studierender. 
 
Eine Förderung von Schwerpunkten wird in dem Leitfaden nur noch im 
Zusammenhang mit der Forschung genannt. Andere Ziele wie die „Gleich-
stellung“ oder „Soziale Projekte zur Vielfalt potenzieller Studierender“ pas-

                                                      
1  Landtagsdrucksache 16/2321 vom 19.11.2008, S. 6. 
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sen hingegen nicht zu der im Hochschulvertrag vorgesehenen Profil- und 
Schwerpunktbildung. 
 
Das Wissenschaftsministerium hat angekündigt, den Leitfaden auf der 
Grundlage der im Hochschulvertrag formulierten Zielsetzung sowie den 
Hinweisen des LRH zu überarbeiten. Für die Bewertung der Vorhaben sei 
im Ministerium ein neues Gremium eingerichtet worden. Ein verbessertes 
Monitoring der Verfahrensabläufe solle mehr Transparenz schaffen und 
Ressortautorität sichtbar machen. Die vom LRH monierten handwerklichen 
Fehler bei den internen Abläufen könnten auf diese Weise künftig vermie-
den werden. 
 

16.2 Auswahl der Vorhaben: Oft kleinteilig und nicht hinreichend transpa-
rent 
 
Bei den aus dem ESB geförderten Maßnahmen zeigt sich sowohl inhaltlich 
als auch in Bezug auf die Höhe der Förderung eine große Bandbreite: So 
sind in die Erarbeitung einer Ausstellung „Hinter den Kulissen - 100 Jahre 
Museum für Neumünster“ durch die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(Universität Kiel) 3.000 € geflossen. Die gleiche Hochschule hat aus Mit-
teln des ESB aber auch 5 Mio. € für den Aufbau einer Max-Planck-
Forschungsstelle, „Environmental Genomics“, bewilligt bekommen. Bei 
einem Viertel der Vorhaben lag die Höhe der Förderung unter 100.000 €. 
Im Hinblick auf eine Profil- und Schwerpunktbildung an den Hochschulen 
ist dies problematisch: Mit der Förderung von kleinen und kleinsten Projek-
ten werden in der Regel keine signifikanten Wirkungen erzielt. 
 
Das Wissenschaftsministerium teilt diese Feststellung nicht. Es würden 
zwar auch scheinbar kleinteilige Projekte finanziert, die aber weitere stra-
tegische Schritte der Hochschule erst ermöglichten. Auch künftig sollten 
kleinere Vorhaben unterstützt werden, die wissenschaftspolitisch von Be-
deutung seien und strukturell oder inhaltlich für die Hochschulen als wich-
tig erachtet würden. 
 
Angesichts der begrenzten Haushaltsmittel und einer Zahl von 9 antrags-
berechtigten Hochschulen sind Auswahlentscheidungen erforderlich. Die-
se Entscheidungen trifft das Wissenschaftsministerium. Der LRH hat fest-
gestellt, dass die Entscheidungsprozesse in diesem Zusammenhang nicht 
transparent sind. Dies hat mehrere Gründe. 
 
Zum einen gibt es keine klaren Regelungen. Ab 2011 hat das Wissen-
schaftsministerium die Mittel des ESB zunächst allein auf der Grundlage 
von Vorschlägen und interner Besprechungen verteilt. Ab 2013 hat das 
Wissenschaftsministerium einzelne Kriterien festgelegt, die für die Bewer-
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tung und Auswahl der Maßnahmen eine Rolle spielen sollten. Wie diese 
Kriterien zu gewichten sind, wenn eine Auswahlentscheidung unter mehre-
ren Projekten (und Hochschulen) zu treffen ist, ist aber unklar. 
 
Mängel in der Transparenz zeigen sich auch auf der Ebene der einzelnen 
Vorhaben: Bei 14 von 25 Fällen haben sich für die Bewertung wesentliche 
Unterlagen nicht vollständig in den Akten befunden. In 4 Fällen fehlt sogar 
eine Beschreibung des Projekts. Hierzu gehört auch das größte geförderte 
Vorhaben, die oben bereits erwähnte Max-Planck-Forschungsstelle an der 
Universität Kiel mit einem Fördervolumen von 5 Mio. €. 
 
In einem Fünftel der geprüften Fälle ist keine inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den Anträgen in Form einer Antragsprüfung dokumentiert. Hier-
unter ist auch ein großes Projekt der Universität zu Lübeck (Universität 
Lübeck, „Zukunft Lebenswissenschaften“), das ab 2015 mit einem Volu-
men von 2 Mio. € gefördert worden ist.  
 
Die Antragsprüfung ist ein wichtiger Teil des Förderverfahrens. Da bei der 
Auswahlentscheidung ein erheblicher Spielraum besteht, ist es erforder-
lich, die wesentlichen Gründe der Entscheidung nachvollziehbar zu doku-
mentieren. 
 

16.3 Selbst definierte Förderziele: Oft nicht berücksichtigt 
 
Das Wissenschaftsministerium war darum bemüht, eine inhaltliche Bewer-
tung der Vorhaben anhand der Vorgaben seines Förderleitfadens vorzu-
nehmen. Oft sind diese Vorgaben im Ergebnis aber dennoch missachtet 
worden. 
 
Zum Teil ist nicht belegt, inwieweit der Förderleitfaden bei der Antragsprü-
fung eine Rolle gespielt hat. Dies gilt zunächst für die 5 Vorhaben, in de-
nen es keine Dokumentation über eine Antragsprüfung gibt (siehe Tz. 
16.2). Aber auch bei weiteren Vorhaben wird in den vorhandenen Unterla-
gen nicht darauf eingegangen, ob mit dem Vorhaben ein im Förderleitfa-
den aufgeführtes Ziel erreicht werden kann: 
 
Bezüglich des Vorhabens der Universität Kiel „Environmental Genomics" 
ist lediglich vermerkt, dass das Ministerium „im Januar dem Aufbau und 
Betrieb einer MPl1-Forschungsstelle zugestimmt (hat)." 
 
Zu einem Vorhaben der Musikhochschule Lübeck (MusikHS Lübeck) „Digi-
tale Bestandsdatenbank Brahms-Institut“ (112.000 €) ist notiert: „(...) hat 

                                                      
1  Max-Planck. 
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um Finanzierung des Antrags gebeten (…). Auch von hier wird eine Finan-
zierung befürwortet."  
 
Zum Teil sind für eine positive Bewertung des Vorhabens Gründe genannt 
worden, die keinen erkennbaren Bezug zu den im Leitfaden vorgegebenen 
Förderzielen haben. So ist der Antrag der MusikHS Lübeck zur Entwick-
lung einer Landesmusikakademie (52.500 €) mit folgender Begründung 
positiv bewertet worden: „Außer Forschung und Lehre hat die (Musikhoch-
schule) auch den Auftrag, in die Gesellschaft hineinzuwirken (…). Mit der 
verantwortlichen Erstellung eines Konzeptes für eine (…) Akademie setzt 
die (Musikhochschule) ihren gesellschaftlichen Auftrag weiter um.“ Als wei-
tere Aspekte werden die Nachwuchsförderung und -gewinnung genannt. 
 
Zu dem Vorhaben „Aktionsplan Inklusion“ der Fachhochschule Kiel (FH 
Kiel, 55.000 €) wurde darauf hingewiesen, dass das Projekt dem Thema 
Inklusion an Hochschulen zugeordnet sei. In der vergangenen Legislatur-
periode habe die Landesregierung einen besonderen Schwerpunkt darin 
gesehen. Das beantragte Projekt der FH Kiel sei zu begrüßen und erfülle 
die Forderung aus dem Landesaktionsplan. 
 
In anderen Fällen ist als Ergebnis der Antragsprüfung ausdrücklich ver-
merkt worden, dass die im Leitfaden aufgeführten Ziele mit dem Vorhaben 
nicht erreicht werden bzw. dies zweifelhaft ist. Dennoch sind die Förderan-
träge letztlich positiv beschieden worden: 
 
• Zur Förderung des Projekts „African-German Virtual Academy“ 

(274.000 €) an der Hochschule Flensburg (HS Flensburg) ist den Be-
denken der Fachebene mit folgendem Argument begegnet worden: 
„Wir hatten die FH ermutigt einen Antrag zu stellen, da sie bisher nur 
wenig am ESB partizipiert hat.“ 

 
• Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung plante, 2013 

eine Umfrage an den Hochschulen des Landes durchzuführen. Hierzu 
wollte das Wissenschaftsministerium einen finanziellen Beitrag leisten. 
Obwohl die Prüfung durch die Fachebene eindeutig ergab, dass eine 
Förderung aus dem Budget nicht möglich ist, ist das Vorhaben im 
Rahmen eines Antrags der FH Kiel („Inklusive Hochschule“, 12.000 €) 
gefördert worden. 

 
• Zu dem Antrag der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck, 

165.000 €) für eine Jubiläumsveranstaltung zum Thema „50 Jahre 
Fachhochschulen“ gelangte das Wissenschaftsministerium 2018 zu der 
Einschätzung, dass „(…) der Antrag nicht in die Inhalte des Struktur- 
und Exzellenzbudgets passt, da nur administratives Personal für eine 
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Jubiläumsveranstaltung gezahlt werden soll, ohne dass dies irgendet-
was mit Struktur oder Exzellenz der FH HL zu tun hat.“ Im Folgejahr ist 
dieses Projekt dennoch aus Mitteln des ESB bewilligt worden. Was zu 
der geänderten Bewertung dieses Vorhabens führte, ist nicht dokumen-
tiert. Die Förderung einer Jubiläumsfeier dient weder der Profil- und 
Schwerpunktbildung einer Hochschule noch einem der anderen im Leit-
faden des Wissenschaftsministeriums genannten Ziele. 

 
Das Wissenschaftsministerium räumt ein, dass es Einzelfälle gibt, in 
denen die Zweckbindung der Mittel nicht hinreichend berücksichtigt wor-
den ist. Die überwiegende Anzahl der geförderten Maßnahmen entspreche 
aber dem vorgesehenen Förderzweck. Eine gewisse Flexibilität sei erfor-
derlich. Innerhalb der 5-Jahreszeiträume der Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen träten immer wieder neue Entwicklungen und Veränderungen ein, 
die eine schnelle und flexible Reaktion des Wissenschaftsministeriums er-
fordern. Nur so könnten neue Ansätze, Initiativen, strukturfördernde Maß-
nahmen oder Pilotvorhaben durch Projektförderungen unterstützt werden. 
Zukünftig werde es aber die Förderung fokussierter als bisher an dem 
Hochschulvertrag und den Ziel- und Leistungsvereinbarungen ausrichten. 
 

16.4 Verfahrensregeln: Oft nicht eingehalten 
 
Auch die Abwicklung der Förderverfahren weist Mängel auf. Das Wissen-
schaftsministerium hat die von ihm selbst definierten Verfahrensregeln 
nicht konsequent beachtet. 
 
Bei einer Reihe von Anträgen haben die vom Wissenschaftsministerium 
geforderten Unterlagen nicht vollständig vorgelegen (siehe. Tz. 16.2). 
Neben einer Beschreibung des Projekts gehören zu diesen Unterlagen 
insbesondere Kosten-, Finanzierungs- und Zeitpläne. Das Wissenschafts-
ministerium hätte eine vollständige Vorlage der Unterlagen einfordern 
müssen. 
 
Die Hochschulen haben in einer Vielzahl von Fällen aber auch die vom 
Wissenschaftsministerium angeforderten Unterlagen zum Nachweis der 
Mittelverwendung nicht vorgelegt. Mit der Bewilligung der Förderung hat 
das Wissenschaftsministerium den Hochschulen auferlegt, zahlenmäßige 
Nachweise sowie Sachberichte zu den Fördervorhaben vorzulegen. 
 
Sachberichte fehlen bei 14 von 25 geprüften Vorhaben ganz oder für be-
stimmte Jahre in der Förderakte. Bei knapp der Hälfte der geprüften För-
dervorhaben liegen zudem auch keine zahlenmäßigen Nachweise vor. Nur 
die HS Flensburg und die FH Kiel haben diese vollständig vorgelegt. Keine 
zahlenmäßigen Nachweise gab es von der Universität Lübeck, der Fach-
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hochschule Westküste (FH Westküste) sowie der MusikHS Lübeck. Bei 
den geprüften Vorhaben (Gesamtvolumen 14 Mio. €) ist damit die Ver-
wendung von 9 Mio. € zahlenmäßig nicht belegt worden. 
 
Die fristgemäße Vorlage der Verwendungsnachweise hat das Wissen-
schaftsministerium nicht systematisch überwacht. Diese Verwaltungspra-
xis kann dazu führen, dass bei den Hochschulen der Eindruck entsteht, die 
Vorgaben des Ministeriums müssten nicht beachtet werden. 
 
Soweit Verwendungsnachweise vorhanden sind, ist - bis auf einen Fall - 
nicht dokumentiert, ob und inwieweit das Wissenschaftsministerium diese 
auch geprüft hat. Auch dies ist zu beanstanden. Die Hochschulen stehen 
im Wettbewerb um die begrenzten Mittel des ESB. Diese Mittel werden 
den Hochschulen ausschließlich zweckgebunden gewährt. Die Beachtung 
dieser Zweckbindung ist - auch im Interesse der anderen Hochschulen - 
zu prüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die mit der Maßnahme 
verfolgten Zwecke auch tatsächlich erreicht werden. 
 
Aus der Sicht des Wissenschaftsministeriums treffen die Feststellungen 
nur in Einzelfällen zu. Die Aktenlegung sei mehrfachen Veränderungen 
und Medienbrüchen unterworfen gewesen: Wechsel der Sachbearbeitung, 
Ressortwechsel der Abteilung sowie Umstellung auf E-Akte. Stets sei ge-
wissenhaft auf eine ordnungsgemäße Abwicklung der Auszahlungen und 
sachgerechte Verwendung geachtet worden. 
 
Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht gewesen sind, die För-
derverfahren ordnungsgemäß abzuwickeln, stellt der LRH nicht infrage. Im 
Interesse aller müssen diese Bemühungen allerdings auch dokumentiert 
werden. 
 

16.5 Ein verbessertes Förderverfahren? Aus Sicht des LRH nicht lohnend 
 
Mit dem Hochschulvertrag für den Zeitraum 2020 bis 2024 wird das ESB 
auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Zur Begründung wird angeführt, 
dass sich dieses Förderinstrument bewährt habe. 
 
Der LRH stellt fest: Eine Bewertung des ESB ist schwierig, weil nicht hin-
reichend geklärt ist, welche Ziele mit dieser Förderung erreicht werden sol-
len. Der Hochschulvertrag hat insoweit zwar gewisse Festlegungen getrof-
fen, indem er auf die Profil- und Schwerpunktbildung bei den Hochschulen 
abstellt. Es sind auch diverse Maßnahmen bewilligt worden, die diesem 
Ziel erkennbar zugeordnet werden können. Dem stehen jedoch zahlreiche 
Vorhaben gegenüber, deren Bezug zu einer solchen Zielsetzung nicht ge-
geben oder zweifelhaft ist. Hinzu kommt ein intransparentes Auswahl- und 
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Entscheidungsverfahren. Das Wissenschaftsministerium hat das ESB in 
einer Reihe von Fällen wie einen nicht zweckgebundenen „Verfügungs-
fonds“ genutzt. Auch ist die Verwendung der Mittel zumindest bei den vom 
LRH betrachteten Einzelvorhaben praktisch nicht geprüft worden. In dieser 
Form hat sich die Förderung aus dem ESB nicht bewährt. 
 
Wollen Landesregierung und Hochschulen am ESB festhalten, müssen 
zunächst die Ziele dieser Förderung klar definiert und verbindlich festge-
legt werden. Das Förderverfahren ist zu verbessern, und die Einhaltung 
der Verfahrensregeln muss konsequent überwacht werden. Dies würde 
den Verwaltungsaufwand zur Abwicklung der Förderung allerdings deutlich 
erhöhen und die Ressourcen des Wissenschaftsministeriums erheblich be-
lasten. Fraglich ist, ob sich dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand „loh-
nen“ würde. 
 
Die folgende Grafik zeigt die tatsächliche Verteilung der ausgezahlten Mit-
tel des ESB auf die verschiedenen Hochschulen (ohne die hochschulüber-
greifenden Vorhaben im Umfang von 1,6 Mio. €). Im Vergleich dazu bildet 
sie die Verteilung ab, die sich ergeben hätte, wenn die Mittel des ESB von 
vornherein entsprechend der Verteilung der Grundhaushaltsmittel an die 
Hochschulen ausgezahlt worden wären. 
 

 
Abbildung 11: Verteilung gem. ESB versus Verteilung entsprechend der Höhe der Grund-

haushalte 
Quelle: LRH 

 
Die Grafik zeigt: Die Abweichungen wären gering gewesen. Insgesamt wä-
ren nur 9 % der Mittel abweichend verteilt worden, also 4,2 Mio. € von 
46,4 Mio. € über einen Zeitraum von 9 Jahren. Angesichts dieser geringen 
Umverteilung und der unklaren Zielsetzung der Förderung erscheint der 
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mit einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Verfahrens verbundene Auf-
wand unverhältnismäßig hoch. 
 
Der LRH empfiehlt, das ESB abzuschaffen und den hierfür vorgesehenen 
Betrag auf die Grundhaushalte der Hochschulen zu verteilen. Die Hoch-
schulen können dann - unter Berücksichtigung der mit dem Wissen-
schaftsministerium vereinbarten Ziele - selbstständig und eigenverantwort-
lich über Maßnahmen zur Strukturverbesserung oder besondere 
Forschungsschwerpunkte entscheiden. Zugleich würde die Verwaltung 
hierdurch erheblich entlastet. 
 
Das Wissenschaftsministerium lehnt es ab, die Mittel des ESB auf die 
Hochschulen zu verteilen. Es sieht eine „klare Notwendigkeit“, an diesem 
Baustein der Hochschulfinanzierung festzuhalten. Dieses Instrument ge-
währleiste Flexibilität, da es dem Wissenschaftsministerium die Möglich-
keit biete, auch unterjährig auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Dabei 
sei einzuräumen, dass die Vorgaben des Landtages, der mit seiner Zu-
stimmung zu den Hochschulverträgen auch die Zwecke des ESB verbind-
lich vorgibt, Berücksichtigung finden müssten.  
 
Der LRH stellt fest: Die Argumentation des Wissenschaftsministeriums ist 
widersprüchlich. Einerseits soll die Förderung künftig enger an den mit den 
Hochschulen vereinbarten Förderzwecken ausgerichtet werden. Anderer-
seits möchte man flexibel auf neue Entwicklungen reagieren und auch 
umsteuern können.  
 
Für ein solches Maß an Flexibilität bei der Förderung ist aktuell kein 
Raum. Der Hochschulvertrag gibt die Zwecke des ESB bis 2024 verbind-
lich vor. Diese Zwecke müssen bei der Umsetzung der Förderung konse-
quent beachtet werden. Der vom Wissenschaftsministerium zu überarbei-
tende Leitfaden darf die Förderung konkretisieren, nicht aber von den 
Vorgaben des Hochschulvertrags abweichen.  
 
Eine Weiterentwicklung des ESB hin zu einem noch flexibleren Förderin-
strument des Landes wäre erst ab 2025 möglich. Der LRH teilt die Auffas-
sung des Wissenschaftsministeriums, dass es gewichtige Landesinteres-
sen geben kann, die eine Umsteuerung von Mitteln auch während der  
5-jährigen Laufzeit der Zielvereinbarungen gebieten. Er weist aber darauf 
hin, dass solche Umsteuerungen nicht ohne den Landtag entschieden 
werden dürfen.  
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